
VERORDNUNG (EG) Nr. 378/2005 DER KOMMISSION

vom 4. März 2005

mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Pflichten und Aufgaben des gemeinschaftlichen

Referenzlaboratoriums in Bezug auf Anträge auf Zulassung von Futtermittelzusatzstoffen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbeson-
dere auf Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1 und Artikel 21 Ab-
satz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 werden Vor-
schriften über das Inverkehrbringen und die Verwendung
von Futtermittelzusatzstoffen in der Tierernährung fest-
gelegt. Sie sieht vor, dass jede Person, die die Zulassung
eines Futtermittelzusatzstoffs oder eines neuen Verwen-
dungszwecks eines Futtermittelzusatzstoffs wünscht, bei
der Kommission gemäß der genannten Verordnung einen
Zulassungsantrag („der Antrag“) stellen muss.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 sieht ein gemein-
schaftliches Referenzlaboratorium („das GRL“) zur Durch-
führung bestimmter in deren Anhang II aufgeführten
Pflichten und Aufgaben vor. Außerdem wird festgelegt,
dass es sich bei dem gemeinschaftlichen Referenzlabora-
torium um die Gemeinsame Forschungsstelle der Kom-
mission handelt und dass diese bei den in dem genann-
ten Anhang beschriebenen Pflichten und Aufgaben von
einem Verband nationaler Referenzlaboratorien unter-
stützt werden kann.

(3) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 sind Be-
stimmungen zur Durchführung ihres Anhangs II ein-
schließlich praktischer Bedingungen für die Pflichten
und Aufgaben des GRL zu verabschieden, und der ge-
nannte Anhang ist entsprechend zu ändern.

(4) Darüber hinaus sollten die Proben, die mit dem Antrag
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu übermit-
teln sind, den spezifischen Anforderungen hinsichtlich
der Pflichten und Aufgaben des GRL genügen.

(5) Für die Übermittlung des Bewertungsberichts vom GRL
an die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
(„die Behörde“) ist ein genauer Zeitplan festzulegen, damit
die in der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 vorgesehenen
Verfahren eingehalten werden können.

(6) Zur Deckung der Kosten für die Unterstützung des GRL
und des Verbands der nationalen Referenzlaboratorien
bei deren Pflichten und Aufgaben sollte das GRL die
Antragsteller mit einer Gebühr belegen dürfen.

(7) Nationale Referenzlaboratorien sollten nur dann dem
Verband der das GRL unterstützenden Laboratorien an-
gehören, wenn sie in der Lage sind, die Pflichten und
Aufgaben gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003
korrekt durchzuführen. Die Mitgliedstaaten sollten bei
der Kommission die Benennung solcher Laboratorien be-
antragen können.

(8) Die Wirksamkeit des Verbands ist dadurch zu gewährleis-
ten, dass ein Berichterstatter-Laboratorium benannt wird,
das eine erste Bewertung der Analysemethode(n) der ein-
zelnen Anträge vornimmt sowie Pflichten und Aufgaben
der Berichterstatter-Laboratorien und der übrigen dem
Verband angehörenden Laboratorien festlegt.

(9) Es sind spezielle Verfahren für die Fälle festzulegen, in
denen die im Antrag gemachten Angaben hinsichtlich
der Prüfung oder Validierung der Analysemethode(n)
nicht ausreichen.

(10) Im Interesse von Stabilität und Wirksamkeit und damit
der Verband tätig werden kann, müssen die dem Verband
angehörenden nationalen Referenzlaboratorien benannt
werden.

(11) Die Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Verbands
sollten vertraglich geregelt werden. In diesem Zusammen-
hang kann das GRL Leitlinien für Antragsteller und für
dem Verband angehörende Laboratorien ausarbeiten.

(12) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
stimmen mit der Stellungnahme des Ständigen Aus-
schusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit
überein —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand und Geltungsbereich

Mit dieser Verordnung werden Bestimmungen zur Durchfüh-
rung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 festgelegt hinsicht-
lich:

a) der Anträge auf Zulassung eines Futtermittelzusatzstoffes
oder eines neuen Verwendungszwecks eines Futtermittelzu-
satzstoffs gemäß Artikel 4 Absatz 1 der genannten Verord-
nung („der Antrag“) und

b) der Pflichten und Aufgaben des gemeinschaftlichen Referenz-
laboratoriums („GRL“).

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Zum Zweck dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestim-
mungen:

a) „Referenzprobe“: repräsentative Probe des Futtermittelzu-
satzstoffes gemäß Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe f) der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1831/2003, der Gegenstand des Antrags
ist;

b) „Analysemethode“: Verfahren zur Bestimmung des Wirkstof-
fes/der Wirkstoffe des Futtermittelzusatzstoffs in Futtermit-
teln und gegebenenfalls seines Rückstands/seiner Rückstände
oder seines Metabolits/seiner Metaboliten in Lebensmitteln
gemäß Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe c) der Verordnung
(EG) Nr. 1831/2003;

c) „Evaluierung der Analysemethode“: ausführliche Bewertung
des Protokolls der Analysemethode gemäß der Beschreibung
im Antrag; gegebenenfalls einschließlich Literaturrecherchen,
jedoch nicht notwendigerweise Laborarbeit;

d) „Prüfung der Analysemethode“: Anwendung der Analyseme-
thode in einem Labor und Vergleich der Ergebnisse mit den-
jenigen, die im Antrag beschrieben werden;

e) „Validierung der Analysemethode“: Nachweis, dass eine Ana-
lysemethode für den geplanten Zweck geeignet ist, mit Hilfe
einer vergleichenden Studie gemäß ISO 5725-1 bis 6 oder
anderen international harmonisierten Leitlinien zur Validie-
rung von Methoden durch eine vergleichende Studie;

f) „Futtermittel-Testmaterial“: Probe eines Futtermittels oder ei-
ner Vormischung mit oder ohne den Futtermittelzusatzstoff,

der Gegenstand des Antrags ist; solche Proben werden zur
experimentellen Untersuchung der Analysemethode zur Be-
stimmung des Futtermittelzusatzstoffs in Futtermitteln
und/oder Vormischungen herangezogen;

g) „Lebensmittel-Testmaterial“: Probe eines Lebensmittels, das
von einem Tier gewonnen wurde, welches mit Futtermitteln
mit oder ohne den Futtermittelzusatzstoff, der Gegenstand
des Antrags ist, gefüttert wurde; solche Proben sind zur
experimentellen Untersuchung der Analysemethode zur Be-
stimmung des Futtermittelzusatzstoffs im Rückstand/in den
Rückständen oder im Metaboliten/in den Metaboliten zu ver-
wenden.

Artikel 3

Referenzproben

(1) Jeder Antragsteller übersendet Referenzproben:

a) in einer Form, in der der Antragsteller den Futtermittelzu-
satzstoff in Verkehr bringen möchte, oder

b) die dazu geeignet sind, leicht in eine Form umgewandelt zu
werden, in der der Antragsteller den Futtermittelzusatzstoff
in Verkehr bringen möchte.

(2) Den drei Referenzproben liegt eine schriftliche Erklärung
des Antragstellers bei, in der bestätigt wird, dass die in Artikel 4
Absatz 1 genannte Gebühr bezahlt wurde.

(3) Der Antragsteller liefert auf Ersuchen des GRL Futtermit-
tel- und/oder Lebensmittel-Testmaterial im Zusammenhang mit
den Proben.

Artikel 4

Gebühr

(1) Das GRL berechnet dem Antragsteller eine Gebühr („die
Gebühr“) von 3 000 EUR je Antrag.

(2) Das GRL verwendet die Gebühr als Beitrag zur Deckung
der Kosten für die Pflichten und Aufgaben gemäß Anhang II der
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003, insbesondere für die unter
den Nummern 2.1, 2.2 und 2.3 genannten.

(3) Die Höhe der in Absatz 1 genannten Gebühr kann ein-
mal jährlich in Übereinstimmung mit dem Verfahren des Arti-
kels 22 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 ange-
passt werden. Bei der Anpassung werden die Erfahrungen be-
rücksichtigt, die bei der Durchführung dieser Verordnung ge-
macht wurden, und insbesondere die Möglichkeit, unterschied-
liche Gebühren für unterschiedliche Arten von Anträgen festzu-
legen.
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Artikel 5

Evaluierungsberichte des GRL

(1) Das GRL legt der Europäischen Behörde für Lebensmit-
telsicherheit („die Behörde“) für jeden Antrag binnen drei Mona-
ten nach Erhalt eines gültigen Antrags gemäß Artikel 8 Absatz
1 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 und nach Zahlung der
Gebühr einen vollständigen Evaluierungsbericht vor. Ist das GRL
der Auffassung, dass es sich um einen sehr komplexen Antrag
handelt, kann es diese Frist um einen weiteren Monat verlän-
gern. Das GRL informiert die Kommission, die Behörde und den
Antragsteller, wenn diese Frist verlängert wird.

(2) Der Evaluierungsbericht gemäß Absatz 1 enthält insbe-
sondere:

a) eine Evaluierung mit der Angabe, ob die zu dem Antrag
gehörenden Analysemethoden für die Verwendung bei amt-
lichen Kontrollen geeignet sind;

b) eine Angabe, ob die Prüfung einer Analysemethode für erfor-
derlich erachtet wird;

c) eine Angabe, ob eine Validierung einer Analysemethode
durch eine vergleichende Studie für erforderlich erachtet
wird.

KAPITEL II

VERBAND NATIONALER REFERENZLABORATORIEN

Artikel 6

Nationale Referenzlaboratorien

(1) Das GRL wird bei den in Anhang II Nummern 2.2, 2.4
und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 genannten Pflichten
und Aufgaben von einem Verband nationaler Referenzlaborato-
rien („der Verband“) unterstützt.

(2) Der Verband steht nationalen Referenzlaboratorien offen,
die die Anforderungen gemäß Anhang I erfüllen. Die in Anhang
II aufgeführten Laboratorien werden hiermit als dem Verband
angehörende nationale Referenzlaboratorien benannt.

(3) Die Mitglieder des Verbands, einschließlich des GRL,
schließen einen Vertrag, mit dem sie ihre Beziehungen unter-
einander regeln, insbesondere was finanzielle Fragen anbelangt.
Der Vertrag kann vorsehen, dass das GRL einen Teil der einge-
nommenen Gebühren an die übrigen Mitglieder des Verbands
verteilt. Auf der Grundlage dieses Vertrags kann das GRL gemäß
Artikel 12 Leitlinien für die Mitglieder des Verbands herausge-
ben.

(4) Jeder Mitgliedstaat kann die Kommission ersuchen, wei-
tere nationale Referenzlaboratorien für den Verband zu benen-
nen. Sofern die Kommission der Auffassung ist, dass diese La-

boratorien die Anforderungen gemäß Anhang I erfüllen, ändert
sie die Liste in Anhang II in Übereinstimmung mit dem Ver-
fahren des Artikels 22 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1831/2003. Das gleiche Verfahren gilt für den Fall, dass ein
Mitgliedstaat eines seiner nationalen Referenzlaboratorien aus
dem Verband abberufen möchte. Die vertraglichen Vereinbarun-
gen zwischen den Mitgliedern des Verbandes werden entspre-
chend angepasst.

Artikel 7

Berichterstatter-Laboratorien

(1) Für jeden eingegangenen Antrag benennt das GRL ein
Laboratorium als Berichterstatter-Laboratorium („das Bericht-
erstatter-Laboratorium“).

Das GRL selbst kann ebenfalls als Berichterstatter-Laboratorium
für Anträge fungieren.

(2) Bei der Benennung eines Berichterstatter-Laboratoriums
berücksichtigt das GRL dessen Sachkunde, Erfahrung und Ar-
beitsbelastung.

(3) Die Laboratorien übermitteln dem Berichterstatter-Labo-
ratorium binnen 20 Tagen nach Erhalt des ersten Evaluierungs-
berichts gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) ihre Stellung-
nahme.

Artikel 8

Pflichten und Aufgaben der Berichterstatter-Laboratorien

Die Berichterstatter-Laboratorien sind zuständig für:

a) die Erstellung eines ersten Berichts über die Evaluierung der
mit den einzelnen Anträgen vorgelegten Daten und die Vor-
lage dieser Daten bei den übrigen Laboratorien zur Stellung-
nahme;

b) die Zusammenstellung der Stellungnahmen der übrigen La-
boratorien und die Überarbeitung des Evaluierungsberichts;

c) die rechtzeitige Weiterleitung des überarbeiteten Evaluie-
rungsberichts an das GRL, damit dieses der Behörde seinen
vollständigen Evaluierungsbericht binnen der in Artikel 5
Absatz 1 genannten Frist vorlegen kann.

Artikel 9

Pflichten und Aufgaben der dem Verband angehörenden
Laboratorien

(1) Die dem Verband angehörenden Laboratorien leisten ei-
nen Beitrag zum ersten Evaluierungsbericht, der vom Bericht-
erstatter-Laboratorium erstellt wird, indem sie diesem innerhalb
von 20 Tagen nach Erhalt des ersten Berichts ihre Stellung-
nahme dazu übermitteln.
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(2) Jedes Laboratorium teilt dem GRL bis spätestens 30. Ja-
nuar jedes Jahres mit, für wie viele Anträge es die Aufgabe des
Berichterstatter-Laboratoriums in dem jeweiligen Jahr überneh-
men kann. Das GRL stellt allen Laboratorien jährlich eine Zu-
sammenstellung der eingegangenen Mitteilungen zur Verfügung.

KAPITEL III

PRÜFUNG UND VALIDIERUNG VON ANALYSEMETHODEN, BE-
RICHTERSTATTUNG UND LEITLINIEN

Artikel 10

Prüfung und Validierung von Analysemethoden

(1) Falls das GRL der Auffassung ist, dass Nachfolgendes
erforderlich ist, weist es in seinem Evaluierungsbericht an die
Behörde gemäß Artikel 5 Absatz 2 darauf hin und informiert
den Antragsteller und die Kommission:

a) Prüfung von Analysemethoden;

b) Validierung von Analysemethoden.

Dabei übermittelt das GRL dem Antragsteller Unterlagen, in
denen die durch den Verband auszuführenden Arbeiten be-
schrieben werden und die einen Zeitplan sowie einen Voran-
schlag der vom Antragsteller zu bezahlenden Sondergebühr ent-
halten. Der Antragsteller informiert das GRL innerhalb von
15 Tagen nach Erhalt der Unterlagen, ob er damit einverstanden
ist.

(2) Innerhalb von 30 Tagen nach Vorliegen der Ergebnisse
der Prüfung und Validierung beim GRL ergänzt das GRL den
Bericht an die Behörde gemäß Artikel 5 Absatz 1 um einen
Nachtrag über das Ergebnis der Anwendung des in Absatz 1
vorgesehenen Verfahrens.

Artikel 11

Berichterstattung

Das GRL erstellt einen Jahresbericht über die Durchführung
dieser Verordnung und legt diesen der Kommission vor. Der
Verband trägt zu diesem Jahresbericht bei.

Das GRL kann mit Blick auf die Erstellung des Jahresberichts
auch eine Jahresversammlung des Verbands organisieren.

Artikel 12

Leitlinien

(1) Das GRL kann für die Antragsteller ausführliche Leitlinien
erstellen über:

a) Referenzproben;

b) die Prüfung von Analysemethoden, und insbesondere Krite-
rien dafür, wann eine derartige Prüfung erforderlich ist;

c) die Validierung von Analysemethoden und insbesondere Kri-
terien dafür, wann eine derartige Validierung erforderlich ist.

(2) Das GRL erstellt ausführliche Leitlinien für Laboratorien,
einschließlich Kriterien für die Benennung von Berichterstatter-
Laboratorien.

KAPITEL IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 13

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003

Anhang II Nummern 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr.
1831/2003 werden durch den Wortlaut in Anhang III zur vor-
liegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 14

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in allen Mitglied-
staaten.

Brüssel, den 4. März 2005

Im Namen der Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Anforderungen an Verbandslaboratorien gemäß Artikel 8

Laboratorien, die dem Verband angehören, müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen:

a) Sie wurden von einem Mitgliedstaat als nationales Referenzlaboratorium vorgeschlagen, das dem in Anhang II der
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 genannten Verband angehören soll.

b) Sie verfügen über geeignetes qualifiziertes Personal, das ausreichend geschult ist in der Anwendung von Analyseme-
thoden für die Futtermittelzusatzstoffe, mit denen sie befasst sind.

c) Sie verfügen über die zur Analyse von Futtermittelzusatzstoffen erforderliche Ausrüstung, insbesondere für diejenigen
Stoffe, mit denen sie im Rahmen dieser Verordnung befasst sind.

d) Sie verfügen über eine angemessene Verwaltungsinfrastruktur.

e) Ihre Datenverarbeitungskapazitäten reichen aus, um technische Berichte zu erstellen und mit den übrigen dem Verband
angehörenden Laboratorien rasch zu kommunizieren.

f) Sie müssen gewährleisten, dass ihr Personal die nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Aspekte von Fragen, Er-
gebnissen oder Mitteilungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung von gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1831/2003 eingereichten Zulassungsanträgen und insbesondere die in Artikel 18 der genannten Verordnung aufge-
führten Informationen vertraulich behandelt.

g) Sie müssen mit den internationalen Normen und der Praxis in der Laborarbeit vertraut sein.

h) Sie müssen gemäß internationalen Normen, wie zum Beispiel ISO 17025, akkreditiert sein oder sich im Prozess der
Akkreditierung befinden.
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ANHANG II

Gemeinschaftliches Referenzlaboratorium und Verband nationaler Referenzlaboratorien gemäß Artikel 6
Absatz 2

GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM

Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission. Institut für Referenzmaterialien und -messungen. Geel,
Belgien.

NATIONALE REFERENZLABORATORIEN DER MITGLIEDSTAATEN

Belgique/België

— Federaal Voedingslabo Tervuren (FAVV), Tervuren,

— Vlaamse Instelling voor Technogisch Onderzoek (VITO), Mol;

Česká republika

— Central Inst. Superv. Test. Agriculture, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha;

Danmark

— Plantedirektoratets Laboratorium, Lyngby;

Deutschland

— Schwerpunktlabor Futtermittel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Ober-
schleißheim;

— Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer. Speyer;

— Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft. Fachbereich 8 — Landwirtschaftliches Untersuchungswesen. Leipzig;

— Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen. Jena;

Eesti

— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa,

— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali analüüsi labor, Saku, Harjumaa;

España

— Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

— Laboratori Agroalimentari, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Cabrils.

France

— Laboratoire de Rennes, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF), Rennes;

Ireland

— The State Laboratory, Dublin;

Italia

— Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità alimentare ed animale, Roma.

— Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino.

Κύπρος

— Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia;

Latvija

— Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs (VVMDC), Rīga;

Lietuvos

— Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius,

— Klaipėdos apskrities VMVT laboratorija, Klaipėda;
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Luxembourg

— Laboratoire de contrôle et d'essais — ASTA, Ettelbrück;

Magyarország

— Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) Központi Laboratórium, Budapest;

Nederland

— RIKILT- Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen,

— Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven;

Österreich

— Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien;

Polska

— Instytut Zootechniki w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,

— Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy;

Portugal

— Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa.

Slovenija

— Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, Enota za patologijo prehrane in higieno
okolja, Ljubljana,

— Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana;

Slovensko

— Skúšobné laboratórium – oddelenie analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratis-
lava.

Suomi/Finland

— Kasvintuotannon tarkastuskeskus/Kontrollcentralen för växtproduktion (KTTK). Vantaa/Vanda;

Sverige

— Foderavdelningen, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Uppsala.

United Kingdom

— The Laboratory of the Government Chemist, Teddington.

NATIONALE REFERENZLABORATORIEN DER EFTA-STAATEN

Norway

— LabNett AS, Agricultural Chemistry Laboratory, Stjørdal.
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ANHANG III

Ersetzt den Wortlaut in Anhang II Nummern 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003

„2. Bei den in diesem Anhang beschriebenen Pflichten und Aufgaben kann das GRL von einem Verband nationaler
Referenzlaboratorien unterstützt werden.

Das GRL ist zuständig für:

2.1 die Entgegennahme, Lagerung und Pflege der vom Antragsteller übersandten Proben von Futtermittelzusatzstoffen
gemäß Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe f);

2.2 die Evaluierung der Analysemethode für den Futtermittelzusatzstoff und anderer damit verbundener Analysemetho-
den auf der Grundlage der mit dem Antrag auf Zulassung des Futtermittelzusatzstoffes eingereichten Daten hinsicht-
lich seiner Eignung für die amtliche Kontrolle gemäß den Anforderungen der in Artikel 7 Absätze 4 und 5 genannten
Durchführungsbestimmungen und den in Artikel 7 Absatz 6 genannten Leitlinien der Behörde;

2.3 die Vorlage eines vollständigen Evaluierungsberichts bei der Behörde über die Ergebnisse der in diesem Anhang
genannten Pflichten und Aufgaben;

2.4 die Prüfung der Analysemethode(n), falls erforderlich.

3. Das GRL ist zuständig für die Koordination der Validierung der Analysemethode(n) für den Zusatzstoff gemäß dem
Verfahren des Artikels 10 der Verordnung (EG) Nr. 378/2005 (*). Diese Aufgabe kann die Herstellung von Lebens-
mittel- oder Futtermittel-Testmaterial umfassen.

4. Das GRL unterstützt die Kommission in wissenschaftlicher und technischer Hinsicht, insbesondere in Fällen, in denen
die Mitgliedstaaten gegen die Ergebnisse von Analysen im Zusammenhang mit den in diesem Anhang genannten
Pflichten und Aufgaben Widerspruch einlegen, unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 11 und 32 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (**) über seine Rolle.

5. Nach Aufforderung durch die Kommission kann das GRL ähnlich wie für die unter Nummer 2 genannten Pflichten
und Aufgaben auch für die Durchführung besonderer analytischer oder sonstiger damit zusammenhängender Unter-
suchungen zuständig sein. Dies kann insbesondere bei gemäß Artikel 10 gemeldeten und im Verzeichnis für den
Zeitraum aufgeführten Erzeugnissen der Fall sein, bis gemäß Artikel 10 Absatz 2 ein Antrag auf Zulassung nach
Artikel 10 Absatz 2 gestellt wird.

6. Das GRL ist für die Gesamtkoordination des Verbands nationaler Referenzlaboratorien verantwortlich. Es stellt sicher,
dass die die Anträge betreffenden Daten den Laboratorien zur Verfügung gestellt werden.

7. Unbeschadet der in Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 festgelegten Zuständigkeiten des gemeinschaft-
lichen Referenzlaboratoriums kann das GRL eine Datenbank für zur Kontrolle von Futtermittelzusatzstoffen zur
Verfügung stehende Analysemethoden einrichten und pflegen und sie den amtlichen Kontrolllaboratorien der Mit-
gliedstaaten und sonstigen interessierten Dritten zur Verfügung stellen.
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(*) ABl. L 59 vom 5.3.2005, S. 8.
(**) ABl. L 165 vom 30.4.2004, S. 1. Berichtigung ABl. L 191 vom 28.5.2004, S. 1.“


